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 Veröffentlicht am 10.11.1987

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §90;

Rechtssatz

Der Antrag des Steuerp8ichtigen, ihm mitzuteilen, auf welcher Grundlage die Abgabenrückstände errechnet wurden,

kann einem Antrag auf Gewährung der Akteneinsicht nicht gleichgestellt werden.
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